
 
 
 
 

Leihgebühr für Anschlussmaterial der 
Stadtwerke Norderney GmbH 

 
 
 

Gegenstand Leihgebühr 

Verlängerungskabel  
bis 63 A für Bauverteiler 

                                    1,00 € für jede angefangene Woche und pro Meter 

                                                                       

Verlängerungskabel mit 
größeren Querschnitten bis 
400A 

                                    1,50 € für jede angefangene Woche und pro Meter 

                                                                       

Überfahrbrücken                                     9,00 € für jede angefangene Woche und pro Meter 

Baustromanschluss- 

schrank (2)
 

                                        300,00 € bis zu einem Monat 

                                           50,00 € für jeden weiteren angefangenen Monat 

Baustromverteiler- 

schrank incl. Zähler (2)
 

                                         350,00 € bis zu einem Monat 

                                           50,00 € für jeden weiteren angefangenen Monat 

Baustromverteiler- 

schrank ohne Zähler 

                                         100,00 € bis zu einem Monat 

                                           50,00 € für jeden weiteren angefangenen Monat 

Baustromwandler- 

schrank (2)
 

                                         400,00 € bis zu einem Monat 

                                           50,00 € für jeden weiteren angefangenen Monat 

Standrohr 50,00 € einmalig  

2,00 € zusätzlich pro angefangenen Tag  

 
Sofern nicht anders auf der Preisliste ausgewiesen, gelten alle Preise zzgl. der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

Die Anschlussmaterialien sind pfleglich zu behandeln und vor der Rückgabe zu reinigen. Sollte 

dennoch eine Reinigung erforderlich sein, wird diese nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

 

(2) 
Aufbau, Anschluss und Abbau erfolgt durch die Stadtwerke Norderney und ist in der ersten 

Monatsgebühr enthalten. Der Energiebedarf wird nach den zzt. gültigen Preisen des Tarifs 

Norderney Standard (Grundversorgung) abgerechnet. Siehe hierzu auch das Merkblatt 

"Baustrom". Die Inbetriebnahme und Instandhaltung der elektrischen Anlage erfolgt durch den vom 

Kunden beauftragten Elektroinstallateur. 

 

Stand 0 1.06.2017 


